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Norm

ABGB §1295;

ABGB §1301;

AusgleichsO §53 Abs1;

BAO §80 Abs1;

BAO §9 Abs1;

KO §156;

1. ABGB § 1295 heute

2. ABGB § 1295 gültig ab 01.01.1917 zuletzt geändert durch RGBl. Nr. 69/1916

1. ABGB § 1301 heute

2. ABGB § 1301 gültig ab 01.01.1812

1. BAO § 80 heute

2. BAO § 80 gültig ab 01.01.2024 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 200/2023

3. BAO § 80 gültig von 31.12.2004 bis 31.12.2023 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 180/2004

4. BAO § 80 gültig von 01.01.1962 bis 30.12.2004

1. BAO § 9 heute

2. BAO § 9 gültig ab 01.01.1962

Rechtssatz

Der Verwaltungsgerichtshof hat in seinem Erkenntnis vom 22. September 1999, Zl. 96/15/0049, dargelegt, dass die

Haftung nach § 9 BAO einem zivilrechtlichen Schadenersatzanspruch nachgebildet ist. Auch diese gesetzlich

begründete Mitschuld hat ein pBichtwidriges Verhalten des Vertreters und einen dadurch bewirkten (zu

befürchtenden) Einnahmenausfall der Finanzbehörde zur Voraussetzung. Durch die Normierung einer Mithaftung im

Abgabenverfahren wird die Einbringung einer Schadenersatzklage entbehrlich. Eine Befreiung des Vertreters von der

Haftung auf Grund des Ausgleichs (Zwangsausgleichs) des Primärschuldners führte hingegen zu einer sachlich nicht

begründbaren DiDerenzierung zu der jedenfalls in vollem Umfang gegebenen Haftung eines Geschäftsführers bei

(bloßem) Konkurs des Primärschuldners.Der Verwaltungsgerichtshof hat in seinem Erkenntnis vom 22. September

1999, Zl. 96/15/0049, dargelegt, dass die Haftung nach Paragraph 9, BAO einem zivilrechtlichen

Schadenersatzanspruch nachgebildet ist. Auch diese gesetzlich begründete Mitschuld hat ein pBichtwidriges Verhalten

des Vertreters und einen dadurch bewirkten (zu befürchtenden) Einnahmenausfall der Finanzbehörde zur

Voraussetzung. Durch die Normierung einer Mithaftung im Abgabenverfahren wird die Einbringung einer

Schadenersatzklage entbehrlich. Eine Befreiung des Vertreters von der Haftung auf Grund des Ausgleichs

(Zwangsausgleichs) des Primärschuldners führte hingegen zu einer sachlich nicht begründbaren DiDerenzierung zu der

jedenfalls in vollem Umfang gegebenen Haftung eines Geschäftsführers bei (bloßem) Konkurs des Primärschuldners.
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